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ErwGr

Erwägungsgrund 40 - Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung

Damit die Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personenbezogene Daten mit Einwilligung der
betroffenen Person oder auf einer sonstigen zulässigen Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die sich
aus dieser Verordnung oder – wann immer in dieser Verordnung darauf Bezug genommen wird – aus
dem sonstigen Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten ergibt, so unter anderem auf der
Grundlage, dass sie zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt,
oder zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder für die
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen,
erforderlich ist.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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